
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Allgemeines  
 

Die Friedhofsverwaltung ist für den  

Stadtfriedhof in der Friedhofstraße 5 und  

den Friedhof Burghaig im Schwarzholzer Weg zuständig.   

 

Auf den städtischen Friedhöfen werden beigesetzt: 

 

a) die Verstorbenen, die bei ihrem Ableben in der 

    Stadt Kulmbach ihren Wohnsitz hatten 

 

b) die Verstorbenen, die ein Nutzungsrecht an einer 

    belegungsfähigen Grabstätte besaßen 

 

c) die im Stadtgebiet Kulmbach Verstorbenen oder 

    tot Aufgefundenen, wenn eine ordnungsgemäße 

    Bestattung anderweitig nicht sichergestellt ist 

 

d) Tot- und Fehlgeburten im Sinne des Art. 6 des 

    BestG 

 

e) verstorbene Gemeindeeinwohner einer zum 

    Pfarrsprengel der evangelischen oder 

    katholischen Kirche Kulmbachs gehörigen 

    Ortschaft außerhalb des Stadtgebiets Kulmbach 

    (Ebersbach, Tennach, Buchhaus, Stephansreuth,  

    Hauenreuth, Leithen, Maierhof und Zettmeisel) 

    auf entsprechenden Antrag hin 

 

f) die Bestattung anderer Personen auf dem 

    städtischen Friedhof bedarf auf Antrag der 

    besonderen Erlaubnis im Einzelfall 
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Grabarten 
 

Auf den Friedhöfen kann man zwischen verschiedenen 

Grabstätten bzw. Grabarten wählen: 

 

 

Erdbestattungen: 

 

verlängerbar: 

o Gruft                                                                            

o Mehrfachgrabstätte 

o Erdgrabstätte  

o Erdgrabstätte Kindergrab                                       

 

Je Grabstätte können pro Grabplatz 1 Sarg und zusätzlich 

4 Urnen beigesetzt werden. 

 

nicht verlängerbar: 

o Erdgrabstätte anonym                                       1 Sarg  

o Erdwiesengrab mit Namensplatte                   1 Sarg  

 

 

Urnenbeisetzungen: 

 

verlängerbar: 

o Urnenerdgrab                                       4 Urnen 

o Stele                                                       2 Urnen 

o Urnenwand                                           2 oder 4 Urnen 

o Urnenhaus                                            2 oder 4 Urnen 

 

nicht verlängerbar: 

o Urnenerdgrabstätte (Wiese) -  

anonym                                                                1 Urne 

o Urnengemeinschaftsgruft -  

mit Namensschild                                              1 Urne 

o Urnenwiesengrab mit Namensplatte/ 

Baumbestattungsbereich IV E                         1 Urne  

 

 

 

 

 

Ruhezeit 
 

Die Ruhezeit für Verstorbene bis zum vollendeten  

10. Lebensjahr beträgt auf beiden städtischen Friedhöfen 

10 Jahre. 

Für Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr 

beträgt sie bei Erdbestattung (Sarg)  
- auf dem Friedhof der Stadt Kulmbach 15 Jahre und 

- auf dem Friedhof Burghaig 20 Jahre. 

Im Falle einer Urnenbeisetzung beträgt diese auf beiden 

städtischen Friedhöfen 10 Jahre.  

Gebühren Erdgräber 
 

Gruft - verlängerbar 
Grabplätze Laufzeit Burghaig Kulmbach 

pro Platz 20 Jahre - 974,00 € 
 

Mehrfachgrabstätte - verlängerbar 
Grabplätze Laufzeit Burghaig 

(Laufzeit 20 

Jahre) 

Kulmbach 

(Laufzeit 15 

Jahre) 

2 

3 

4 

15 Jahre  

bzw.  

20 Jahre 

1.550,00 € 

2.325,00 € 

3.100,00 € 

1.163,00 € 

1.744,00 € 

2.326,00 € 
 

Erdgrabstätte - verlängerbar 

Grabplätze Laufzeit Burghaig  Kulmbach 

1 15 Jahre 

 20 Jahre 

- 

775,00 € 

581,00 € 

- 
 

Erdgrabstätte Kindergrab   - verlängerbar 
Grabplätze Laufzeit Burghaig Kulmbach 

1 10 Jahre 91,00 € 91,00 € 
 

Erdwiesengrab mit Namensplatte - nicht verlängerbar 
Grabplätze Laufzeit Burghaig Kulmbach 

1 20 o 15 Jahre 309,00 232,00 € 
 

Erdgrabstätte anonym  - nicht verlängerbar 
Grabplätze Laufzeit Burghaig Kulmbach 

1 15 Jahre - 230,00 € 

Wiederankauf ist für maximal 30 Jahre möglich. 
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Kontakt 
 

Auch können der Friedhof- und Gebührensatzung der 

Stadt Kulmbach weitere Informationen entnommen 

werden. 

 

Diese sind auf der Homepage der Stadt Kulmbach zu 

finden (https://www.kulmbach.de/xist4c/web/Kulmbach-

Rathaus-Stadtrecht_id_179_.htm). 

 

Im Trauerfall findet in erster Linie eine umfassende 

Beratung durch das ausgewählte Bestattungs-

unternehmen statt. 

 

Sollten weiterhin noch Fragen offen sein, können Sie sich 

selbstverständlich an die Friedhofsverwaltung der Stadt 

Kulmbach wenden.  

 

Ansprechpartner: 
 

Friedhofsverwaltung:  
 

 
 

Sachbearbeitung: 

Frau Silvia Strobel  

Tel.: 09221 940-140 

E-Mail: silvia.strobel@stadt-kulmbach.de 
 

 

Friedhofswärter: 

Herr Gerhard Bauernfeind 

Tel.: 09221 607395, Handy: 0170 6395162 
 

Friedhofsgärtner: 

Herr Oliver Fiedler 

Tel.: 0151 53568210 
 

Leitung: 

Herr Jürgen Ganzleben 

Tel.: 09221 940-138 

E-Mail: juergen.ganzleben@stadt-kulmbach.de 

 
 

Bitte denken Sie daran der Friedhofsverwaltung 

Adressänderungen bekanntzugeben. 

Teilen Sie dieser zu Lebzeiten bitte außerdem schriftlich 

mit, wer das Grab später einmal übernehmen und pflegen 

soll. 

 

Gebühren Urnengräber 
 

Urnengemeinschaftsgruft – nicht verlängerbar 
Grabplätze Laufzeit Burghaig Kulmbach 

1 10 Jahre - 138,00 € 
 

 

Urnenwiesengrab mit Namensplatte/ - nicht 

Baumbestattungsbereich(Kulmbach)      verlängerbar 

Grabplätze Laufzeit Burghaig Kulmbach 

1 10 Jahre 114,00 114,00 € 

 

Urnenerdgrab - verlängerbar 
Grabplätze Laufzeit Burghaig Kulmbach 

4 10 Jahre 277,00 € 277,00 € 
 

Stele - verlängerbar 
Stellplätze Laufzeit Burghaig Kulmbach 

2 10 Jahre - 487,00 € 
 

Urnenwand - verlängerbar 
Stellplätze Laufzeit Burghaig Kulmbach 

2 

4 

10 Jahre 

10 Jahre 

- 

- 

835,00 € 

1.670,00 € 
 

Urnenhaus - verlängerbar 
Stellplätze Laufzeit Burghaig Kulmbach 

2 

4 

10 Jahre 

10 Jahre 

- 

- 

174,00 € 

347,00 € 
 

Urnenerdgrabstätte (Wiese) - anonym - nicht 

                                                                                          verlängerbar 
Grabplätze Laufzeit Burghaig Kulmbach 

1 10 Jahre 83,00 € 83,00 € 
 

 

Wiederankauf ist für maximal 30 Jahre möglich. 
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  Öffnungszeiten: 

  Mo. - Fr.:      8:00 bis 12:00 Uhr 

  Di. +  Do.:    13:00 bis 16:00 Uhr 


